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Dr. Brigitte BIERLEIN 
 
und der Mitglieder 
Dr. Markus ACHATZ, 
Mag. Dr. Eleonore BERCHTOLD-OSTERMANN, 
Dr. Sieglinde GAHLEITNER, 
DDr. Christoph GRABENWARTER, 
Dr. Christoph HERBST, 
Dr. Michael HOLOUBEK, 
Dr. Helmut HÖRTENHUBER, 
Dr. Claudia KAHR, 
Dr. Georg LIENBACHER, 
Dr. Rudolf MÜLLER, 
Dr. Johannes SCHNIZER und 
Dr. Ingrid SIESS-SCHERZ 
 
als Stimmführer, im Beisein der verfassungsrechtlichen Mitarbeiterin 
Mag. Claudia PRIEWASSER 
als Schriftführerin, 
  



 

 

 
 

U 32/2014-12 
03.07.2015 

 
 

2 von 13 
 
 

 

 

 
in der Beschwerdesache des *********** ******, ************* *****, 
**** ****, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Neugschwendtner, 
Schleifmühlgasse 5/8, 1040 Wien, gegen die Entscheidung des Asylgerichtshofes 
vom 27. November 2013, Z C1 419815-2/2013/10E, in seiner heutigen 
nichtöffentlichen Sitzung beschlossen: 
 
 
I. Gemäß Art. 140 Abs. 1 Z 1 lit. b B-VG wird die Verfassungsmäßigkeit des 

§ 9 Abs. 2 Z 3 des Bundesgesetzes über die Gewährung von Asyl 
(Asylgesetz 2005 - AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100 idF BGBl. I Nr. 122/2009, von 
Amts wegen geprüft. 

II. Das Beschwerdeverfahren wird nach Fällung der Entscheidung im 
Gesetzesprüfungsverfahren fortgesetzt werden. 

Begründung 

I. Sachverhalt, Beschwerde und Vorverfahren 

1. Der am 23. Juni 1993 geborene Beschwerdeführer ist afghanischer 
Staatsangehöriger und stellte nach illegaler Einreise am 26. Juni 2009 einen 
Antrag auf internationalen Schutz. Mit Entscheidung des Asylgerichtshofes vom 
5. Juni 2012 wurde dem Beschwerdeführer der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Gewährung 
von Asyl (Asylgesetz 2005 – AsylG 2005), BGBl. I 100 idF BGBl. I 122/2009, 
zuerkannt und gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete 
Aufenthaltsberechtigung bis zum 4. Juni 2013 erteilt. Seine Entscheidung 
begründete der Asylgerichtshof im Wesentlichen mit den mangelnden familiären 
Anknüpfungspunkten und der aktuell schlechten Sicherheits- und 
Versorgungslage in Afghanistan.  

2. Mit rechtskräftigem Urteil des Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 
27. Juli 2012 wurde der Beschwerdeführer wegen §§ 15 iVm 87 Abs. 1 StGB 
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(versuchte absichtliche schwere Körperverletzung) zu einer bedingt 
nachgesehenen Freiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt.  

3. In der Folge leitete das Bundesasylamt ein Verfahren zur Aberkennung des 
subsidiären Schutzstatus ein. Im Zuge dieses Verfahrens legte der 
Beschwerdeführer ein Deutschzertifikat (Niveau B 1), ein 
Externistenprüfungszeugnis einer kooperativen Mittelschule sowie eine 
Bestätigung über eine ehrenamtliche Tätigkeit vor. Weiters brachte er einen 
Taufschein eines Pfarramtes der Erzdiözese Wien, ein Schreiben des Erzbischofs 
der Erzdiözese Wien sowie ein Schreiben des Pastoralamtes zur Vorlage.  

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 20. Juni 2013 wurde dem 
Beschwerdeführer auf Grund der rechtskräftigen Verurteilung des 
Beschwerdeführers wegen eines Verbrechens iSd § 17 StGB der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten gemäß § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 von Amts wegen 
aberkannt, die erteilte befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß § 9 Abs. 4 
AsylG 2005 entzogen und festgestellt, dass im Hinblick auf die getroffenen 
Länderfeststellungen eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
des Beschwerdeführers nach Afghanistan unzulässig sei. 

4. Die dagegen erhobene Beschwerde begründete der Beschwerdeführer im 
Wesentlichen damit, dass § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 richtlinienkonform so 
auszulegen sei, dass nicht jedes Verbrechen ein Aberkennungsgrund sei, sondern 
nur jenes Verbrechen, das eine "schwere Straftat" iSd Art. 17 der Richtlinie 
2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die 
Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, 
und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. L 304, 12 (im Folgenden: 
Statusrichtlinie) darstelle; eine Aberkennung sei somit nur dann gerechtfertigt, 
wenn ein besonders qualifizierter strafrechtlicher Verstoß gegeben sei. 

5. Mit der nunmehr angefochtenen Entscheidung des Asylgerichtshofes vom 
27. November 2013 bestätigt der Asylgerichtshof die Entscheidung des 
Bundesasylamtes.  

Begründend führt der Asylgerichtshof aus, dass der in Art. 17 Abs. 1 lit. b 
Statusrichtlinie geregelte Aberkennungstatbestand der "schweren Straftat" im 
Sinne der österreichischen Strafrechtsterminologie mit der "rechtskräftigen 
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Verurteilung zu einem Verbrechen (§ 17 StGB)" umgesetzt werde. Anhaltspunkte 
für die Relevanz einer Zukunftsprognose bzw. einer fortbestehenden Gefahr 
durch den subsidiär Schutzberechtigten seien weder dem Wortlaut des 
§ 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 noch den Erläuterungen noch der Statusrichtlinie zu 
entnehmen. Auf Grund der rechtskräftigen Verurteilung des Beschwerdeführers 
wegen eines Verbrechens im Sinne des § 17 StGB (der Strafrahmen für 
absichtliche schwere Körperverletzung beträgt 1 bis 5 Jahre) sei der 
Aberkennungstatbestand des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 verwirklicht. 

6. Gegen diese Entscheidung richtet sich die vorliegende, auf Art. 144 B-VG 
gestützte Beschwerde, in der die Verletzung in den verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechten auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander 
(Art. I Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz BGBl. 390/1973), ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter (Art. 83 Abs. 2 B-VG) und Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung nach Art. 47 Abs. 2 GRC behauptet und die kostenpflichtige 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt wird. In der Beschwerde 
wird im Wesentlichen moniert, dass der Asylgerichtshof den der Entscheidung 
zugrunde liegenden Aberkennungstatbestand nicht richtlinienkonform 
interpretiert bzw. es unterlassen habe, hinsichtlich der Auslegung des Art. 17 
Abs. 1 lit. b Statusrichtlinie dem Gerichtshof der Europäischen Union eine 
vorlagepflichtige Frage vorzulegen. 

7. Das gemäß Art. 151 Abs. 51 Z 7 B-VG an die Stelle des die Entscheidung 
erlassenden Asylgerichtshofes getretene Bundesverwaltungsgericht legte die 
Verwaltungs- und Gerichtsakten vor, sah von der Erstattung einer Gegenschrift 
ab und beantragt die Abweisung der Beschwerde.  

8. Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Asylgerichtshof erging am 
24. Oktober 2013 eine Entscheidung des UVS Wien, mit der ein gegen den 
Beschwerdeführer erlassenes Rückkehrverbot mit der Höchstdauer von 
10 Jahren infolge der genannten strafgerichtlichen Verurteilung mangels 
Gefährdungspotentials aufgehoben wurde.  

Der vom UVS bestellte psychiatrische Sachverständige stellte keine erhöhte 
Gewaltbereitschaft fest und fasste das Ergebnis folgendermaßen zusammen: 
"Die erhobenen Punktewerte waren im Gegenteil sehr niedrig, sodass insgesamt 
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als Resultat der Begutachtung festzuhalten ist, dass die Wahrscheinlichkeit für 
zukünftiges gewalttätiges Verhalten aus psychiatrischer Sicht als gering 
bezeichnet werden kann", wobei der Sachverständige in der mündlichen 
Verhandlung betonte, dass es "selten vorkomme, dass alle im Zusammenhang 
mit der Untersuchung zu berücksichtigenden Parameter so klar und eindeutig 
gegen ein vorhandenes Gewaltpotenzial sprechen würden." 

Der UVS kommt auf Grund seiner Feststellungen zusammengefasst zum 
Ergebnis, dass trotz des vom Beschwerdeführer (einmalig) gezeigten straffälligen 
Verhaltens "keine künftige von ihm ausgehende Gefährdung für die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit zu befürchten" sei. 

II. Rechtslage 

Die im vorliegenden Fall maßgebliche Rechtslage stellt sich wie folgt dar (die in 
Prüfung gezogene Wortfolge ist hervorgehoben): 

1. Gemäß § 9 Abs. 3 AsylG 2005 idF BGBl. I 122/2009 ist ein Verfahren zur 
Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten jedenfalls einzuleiten, 
wenn der Fremde iSv § 2 Abs. 3 leg.cit. straffällig geworden und das Vorliegen 
von Aberkennungsgründen, die in den Abs. 1 und 2 des § 9 leg.cit. genannt sind, 
wahrscheinlich ist. 

Gemäß § 2 Abs. 3 AsylG 2005 ist ein Fremder straffällig geworden, wenn er 

"1. wegen einer vorsätzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, die in 
die Zuständigkeit des Landesgerichtes fällt, oder 

2. mehr als einmal wegen einer sonstigen vorsätzlich begangenen gerichtlich 
strafbaren Handlung, die von Amts wegen zu verfolgen ist 
 
rechtskräftig verurteilt worden ist." 
 
Die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten hat gemäß 
§ 9 Abs. 1  AsylG 2005 zu erfolgen, wenn die Gründe für die Zuerkennung des 
subsidiären Schutzstatus nicht (mehr) vorliegen (Z 1), wenn der subsidiär 
Schutzberechtigte den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem anderen 
Staat hat (Z 2) oder wenn er die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates 
erlangt hat (Z 3).  
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Der im vorliegenden Fall maßgebliche § 9 Abs. 2 AsylG 2005 normiert weitere 
zwingende Aberkennungsgründe:  

"Ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht schon aus den Gründen des 
Abs. 1 abzuerkennen, so hat eine Aberkennung auch dann zu erfolgen, wenn 

1. einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten 
Gründe vorliegt; 

2. der Fremde eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der 
Republik Österreich darstellt oder 

3. der Fremde von einem inländischen Gericht wegen eines Verbrechens 
(§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt worden ist. Einer Verurteilung durch ein 
inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht 
gleichzuhalten, die den Voraussetzungen des § 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, 
entspricht. 

In diesen Fällen ist die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies 
eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als 
Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde." 

 
Gemäß § 9 Abs. 4 AsylG 2005 ist "[d]ie Aberkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten [...] mit dem Entzug der Aufenthaltsberechtigung als 
subsidiär Schutzberechtigter zu verbinden. Der Fremde hat nach Rechtskraft der 
Aberkennung Karten, die den Status des subsidiär Schutzberechtigten bestätigen, 
der Behörde zurückzustellen." 

2. Die Aberkennungstatbestände des § 9 Abs. 2 AsylG 2005 dienen der 
Umsetzung der in Art. 19 Abs. 3 iVm Art. 17 Abs. 1 der Statusrichtlinie 
normierten Ausschluss- bzw. Aberkennungstatbestände (s. RV 330 BlgNR 24. GP). 
Diese Bestimmungen lauten:  

"Artikel 19 
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Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der Verlängerung des subsidiären 
Schutzstatus 

(1) – (2) [...] 

(3) Die Mitgliedstaaten erkennen einem Drittstaatsangehörigen oder einem 
Staatenlosen den subsidiären Schutzstatus ab, beenden diesen oder lehnen eine 
Verlängerung ab, wenn 

a) er nach der Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus gemäß Artikel 17 
Absätze 1 und 2 von der Gewährung subsidiären Schutzes hätte ausgeschlossen 
werden müssen oder ausgeschlossen wird; 

b) [...] 

(4) [...]" 

Der in dieser Bestimmung u.a. bezogene Art. 17 Abs. 1 lautet: 

"Artikel 17 

Ausschluss 

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von der Gewährung 
subsidiären Schutzes ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die 
Annahme rechtfertigen, dass er 

a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen 
hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen; 

b) eine schwere Straftat begangen hat; 

c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta 
der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen; 

d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit des Landes darstellt, 
in dem er sich aufhält." 

Die Statusrichtlinie erfuhr mit ihrer Neufassung, der Richtlinie 2011/95/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen 
für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen 
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mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes, die am 9. Jänner 2012 in Kraft getreten ist, 
lediglich geringfügige Änderungen. Die Bestimmungen betreffend den Ausschluss 
bzw. die Aberkennung des Flüchtlingsstatus sowie des subsidiären Schutzstatus – 
somit die für den vorliegenden Fall maßgeblichen Bestimmungen der 
Statusrichtlinie – wurden nicht geändert.  

3. In seiner Entscheidung nimmt der Asylgerichtshof auch auf die Erläuterungen 
zu § 9 Abs. 2 AsylG 2005 idF BGBl. I 122/2009 (s. RV 330 BlgNR 24. GP) Bezug. 
Diese lauten: 

"Der neue Abs. 2 stellt [...] eine Erweiterung der Aberkennungstatbestände des 
Abs. 1 dar. So hat eine Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
auch in drei weiteren Fällen von Amts wegen zu erfolgen (Z 1 bis 3). Diese 
Aberkennungstatbestände entsprechen den in Art. 19 Abs. 3 iVm Art. 17 Abs. 1 
der Statusrichtlinie (RL 2004/83/EG des Rates) normierten 
Aberkennungstatbeständen. [...] Die Z 1 und 2 orientieren sich dabei auch an den 
Aberkennungs- bzw. Ausschlussgründen für den Status des Asylberechtigten 
gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 und 3. […] Der in Art. 17 Abs. 1 lit. b der Statusrichtlinie 
geregelte Aberkennungstatbestand der 'schweren Straftat' wird im Sinne der 
österreichischen Strafrechtsterminologie mit der 'rechtskräftigen Verurteilung zu 
einem Verbrechen (§ 17 StGB)' umgesetzt (Z 3). Die hier geforderte Schwelle des 
Verbrechens im Sinne des § 17 StGB steht in keinem direkten Bezug zum 
'besonders schweren Verbrechen' gemäß § 6 Abs. 1 Z 4. Die Beurteilung einer Tat 
(oder mehrerer Taten) als besonders schweres Verbrechen im Sinne des § 6 Abs. 
1 Z 4 ist vielmehr unabhängig von dieser formalen Einordnung und nach der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes eine Straftat, die objektiv 
besonders wichtige Rechtsgüter verletzt." 
 
Zu den Konsequenzen der Aberkennung des subsidiären Schutzstatus wird in den 
Erläuterungen Folgendes festgehalten: 

"Da die Aberkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten bei einer 
drohenden Verletzung der Rechte nach der EMRK im Sinne des 
Refoulementverbots selbstverständlich nicht zu einer Abschiebung des Fremden 
führen soll, ist die Aberkennung nach Abs. 2 mit der Feststellung zu verbinden, 
dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 
seinen Herkunftsstaat unzulässig ist. […] Der Aufenthalt dieser Fremden im 
Bundesgebiet ist gemäß dem neuen § 46a FPG geduldet, solange eine 
Abschiebung unzulässig ist." 
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III. Bedenken des Gerichtshofes 

1. Bei Behandlung der Beschwerde sind im Verfassungsgerichtshof Bedenken 
hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 entstanden. 

2. Der Verfassungsgerichtshof geht vorläufig davon aus, dass die Beschwerde 
zulässig ist, dass der Asylgerichtshof bei der Erlassung der angefochtenen 
Entscheidung die in Prüfung gezogene Bestimmung des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 
zumindest denkmöglich angewendet hat und dass auch der 
Verfassungsgerichtshof diese Bestimmung bei seiner Entscheidung über die 
Beschwerde anzuwenden hätte. 

3. Der Verfassungsgerichtshof hegt gegen die hiemit in Prüfung gezogene 
Bestimmung folgende Bedenken: 

3.1. Der Gleichheitssatz verbietet u.a., wesentlich Gleiches ohne sachliche 
Rechtfertigung ungleich zu behandeln (vgl. VfSlg. 2956/1956, 5727/1968, 
7947/1976, 8279/1978, 10.001/1984, 10.413/1985, 13.471/1993). Er richtet sich 
auch an den Gesetzgeber. Er setzt ihm insofern verfassungsrechtliche Schranken, 
als er ihm verbietet, sachlich nicht begründbare gesetzliche Regelungen zu 
treffen (VfSlg. 11.369/1987). 

3.2. In VfSlg. 9901/1983 prüfte der Verfassungsgerichtshof eine Bestimmung des 
Finanzstrafgesetzes, die vorsah, dass bei bestimmten Finanzvergehen zwingend 
auf den Verfall von Sachen (oder einen an ihre Stelle tretenden  Wertersatz) zu 
erkennen ist, hinsichtlich derer es begangen worden ist. Der Verfassungs-
gerichtshof hob diese Bestimmung wegen Widerspruchs zum Gleichheitssatz 
zusammengefasst mit der Begründung auf, dass der obligatorisch 
auszusprechende Verfall eine absolute Strafe sei, die deswegen 
unverhältnismäßig sei, weil sie unabhängig vom Grad des Verschuldens und 
unabhängig von der Höhe des durch das Finanzvergehen bewirkten Schadens 
(etwa der Abgabenverkürzung) vorgesehen sei. 

Der Verfassungsgerichtshof führte dazu näher aus: "Daß der Wert der 
verfallenden Sachen ein Vielfaches des Schadens ausmachen kann, liegt aber im 
System der in Prüfung gezogenen Verfallsregelung, da diese auf das Verhältnis 
zwischen dem Wert der dem Verfall unterliegenden Sache einerseits und der 
Schadenshöhe und der Schuld andererseits nicht Bedacht nimmt. Es hängt von 
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den Zufälligkeiten des Einzelfalles ab, wie bei dieser Finanzstrafe die Relation 
gestalte[t] ist. Diese Diskrepanz kann nicht mit dem Hinweis darauf gerechtfertigt 
werden, sie trete nur in seltenen Härtefällen auf. Härtefälle können nämlich nur 
dann in Kauf genommen werden, wenn die Regelung an sich 
gleichheitssatzgemäß ist und der Gesetzgeber lediglich aus praktischen Gründen 
bei der notwendigen Abstraktion des Gesetzes, nicht auf alle denkbaren 
Einzelfälle Bedacht nehmen konnte. Hier aber ist die Möglichkeit eines 
exzessiven Mißverhältnisses vom System der Regelung mitgedacht." 

In VfSlg. 11.587/1987 (zur Nachfolgeregelung der mit  VfSlg. 9901/1983 
aufgehobenen Bestimmung) bekräftigte der Verfassungsgerichtshof diese 
Rechtsprechung und betonte, "daß nämlich zumindest schwere Strafen (auch 
jene des Verfalls) in angemessenem Verhältnis zu den Umständen des 
Einzelfalles stehen müssen". Dass der Verfall nur mehr bei Vorsatzdelikten zu 
verhängen sei, ändere daran nichts, entscheidend sei, dass es an der nötigen 
Flexibilität mangle. Bei dieser Rechtsprechung blieb der Verfassungsgerichtshof 
in unmittelbar vergleichbaren Fällen (vgl. zB VfSlg. 10.597/1985, 10.904/1986) 
und übertrug sie verallgemeinernd auf sonstige Fälle eines (exzessiven) 
Mißverhältnisses von Strafe und Unrechtsgehalt bzw. verursachtem Schaden 
(VfSlg. 12.151/1989, 12.282/1990, 15.785/2000, 16.407/2001, 16.633/2002, 
17.719/2005). 

Bereits mit dem Erkenntnis VfSlg. 10.517/1985 erweiterte der 
Verfassungsgerichtshof diese Judikatur auf andere einschneidende Sanktionen, 
insbesondere auf – unabhängig vom Verschulden und den Umständen des 
Einzelfalles – eintretende Gebühren- und sonstige Abgabenerhöhungen (vgl. 
weiters zB VfSlg. 11.833/1988, 17.077/2003). 

In VfSlg. 10.926/1986 übertrug der Verfassungsgerichtshof diesen 
Grundgedanken auf andere schwerwiegende Rechtsfolgen im Gefolge von 
Rechtsverstößen ohne Bedachtnahme auf den Unrechtsgehalt 
(Grunderwerbssteuerpflicht bei Verletzung von Offenlegungspflichten), vgl. 
weiters VfSlg. 12.240/1989 (Almmeldepflicht), VfSlg. 12.763/1991 
(Marktordnung), VfSlg. 15.247/1998 (Rückzahlung Arbeitslosengeld) und 
VfSlg. 15.804/2000 (Erlöschen Einzelvertrag). 
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Zuletzt erachtete der Verfassungsgerichtshof in VfSlg. 19.342/2011 eine 
Vorschrift als unverhältnismäßig (und daher im konkreten Fall als gegen das 
verfassungsmäßig gewährleistete Recht der Erwerbsausübungsfreiheit und den 
Gleichheitssatz verstoßend), die zwingend, ohne Bedachtnahme auf die 
Umstände des Einzelfalls, den Verlust der Börsemitgliedschaft eines 
Unternehmens vorsah, das selbst oder dessen Geschäftsleiter wegen 
Marktmanipulation (verwaltungsstrafrechtlich) bestraft wurde. Er betonte, dass 
es von der Konzeption des Straftatbestandes her von vornherein auszuschließen 
sei, dass alle Verstöße von gleicher Gravität seien, stets aber unausweichlich die 
gleiche gravierende Sanktion eintrete. Dies führe (auch) zu einer Verletzung des 
Gleichheitssatzes, weil es zu einer Gleichbehandlung von Fällen komme, die sich 
voneinander im Tatsächlichen wesentlich unterschieden. 

3.3. Der Verfassungsgerichtshof hegt das Bedenken, dass die mit diesem 
Beschluss in Prüfung zu ziehende Vorschrift aus den gleichen Gründen unsachlich 
ist: 

3.3.1. Die Aberkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigen gemäß 
§ 9 Abs. 2 AsylG 2005 bildet eine gravierende Rechtsfolge bzw. zieht sie eine 
solche nach sich.  

Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wurde, 
deren Abschiebung aber auf Grund des Refoulementverbots nicht möglich ist, 
werden gemäß § 46a Abs. 1 Z 2 FPG geduldet. § 31 Abs. 1a Z 3 FPG bestimmt, 
dass es sich bei der Duldung nicht um einen rechtmäßigen Aufenthalt handelt. 
Dies führt dazu, dass mit der Aberkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten wesentliche Rechtspositionen (bspw. das Recht auf Zugang 
zum Arbeitsmarkt oder auf bestimmte Sozialleistungen) verloren gehen; die 
betreffende Person wird letztlich auf einen geduldeten Aufenthalt ohne 
rechtlichen Status beschränkt. 

3.3.2. Dieser (mitunter existentielle) Rechtsverlust tritt zwingend mit der 
Verurteilung wegen eines Verbrechens, also einer vorsätzlich begangenen 
Straftat, die mit mindestens dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht ist (§ 17 StGB), 
ein. Unter diese Kategorie fallen aber äußerst unterschiedliche Straftaten mit 
unterschiedlichstem Unrechtsgehalt und Schuldgehalt in der Tatbegehung; im 
Gesetzesprüfungsverfahren wird auch zu klären sein, ob der Grund der 
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Verfassungswidrigkeit darin liegt, dass das Gesetz an die Strafdrohung und nicht 
(auch) an die konkret verhängte Strafe anknüpft. 

Zwar sieht Art. 17 Abs. 1 lit. b der Statusrichtlinie vor, dass der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten abzuerkennen ist, wenn dieser eine schwere 
Straftat begangen hat. Dies lässt aber den Mitgliedstaaten einerseits einen 
Spielraum in der Festlegung des Begriffs "schwere Straftat", andererseits dürfte 
diese Vorschrift nicht dazu zwingen, Straftaten ausschließlich nach der 
Strafdrohung zu kategorisieren, sondern die Berücksichtigung der Schwere bzw. 
des Unrechtsgehalts einer konkreten Straftat zulassen. 

Der Verfassungsgerichtshof bezweifelt nun angesichts des vorliegenden Falles 
nicht, dass die Konkretisierung des Begriffs "schwere Straftat" in Art. 17 der 
Statusrichtlinie mit dem "Verbrechen" im Sinne des § 17 StGB grundsätzlich 
richtlinienkonform ist. Allerdings hegt er das Bedenken, dass das ausschließliche 
Abstellen des Gesetzgebers auf die Höhe der Strafdrohung mit der vorhin 
wiedergegebenen Judikatur in Widerspruch steht, wonach die Rechtsfolgen einer 
Rechtsverletzung nicht unverhältnismäßig gegenüber den Umständen der 
Tatbegehung und deren Unrechtsgehalt sein dürfen. 

Wie das vorliegende Beschwerdeverfahren zeigt, führt auch die Verurteilung 
wegen einer versuchten Straftat, die nicht einmal die Verhängung eines 
Rückkehrverbots rechtfertigt (also die Beendigung eines rechtmäßigen 
Aufenthalts in Österreich wegen Gefährdung öffentlicher Interessen), trotzdem 
dazu, dass der Betreffende den rechtmäßigen Aufenthalt mit den daraus 
resultierenden Rechtsfolgen verliert. Dass damit im Sinne der vorhin 
wiedergegebenen Judikatur ungleiche Sachverhalte mit gleichen Folgen belegt 
werden, dürfte auf der Hand liegen. 

Der Verfassungsgerichtshof hegt daher das Bedenken, dass die in Prüfung zu 
ziehende Vorschrift gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. 

3.3.3. In von Amts wegen eingeleiteten Normenprüfungsverfahren hat der 
Verfassungsgerichtshof den Umfang der zu prüfenden und allenfalls 
aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen, dass einerseits nicht mehr 
aus dem Rechtsbestand ausgeschieden wird, als Voraussetzung für den Anlassfall 
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ist, dass aber andererseits der verbleibende Teil keine Veränderung seiner 
Bedeutung erfährt; da beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht 
werden können, ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob und inwieweit diesem 
oder jenem Ziel der Vorrang vor dem anderen gebührt (VfSlg. 7376/1974, 
9374/1982, 11.506/1987, 15.599/1999, 16.195/2001). 

Der Sitz der vom Verfassungsgerichtshof vermuteten Verfassungswidrigkeit 
dürfte in § 9 Abs. 3 Z 2 AsylG 2005 liegen, der die Rechtsfolge der Aberkennung 
der subsidiären Schutzberechtigung im Falle der Verurteilung wegen eines 
Verbrechens ohne jede weitere Differenzierung vorsieht. 

IV. Ergebnis 

1. Der Verfassungsgerichtshof hat daher beschlossen, § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 
von Amts wegen auf seine Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. 

2. Ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und die dargelegten Bedenken 
zutreffen, wird im Gesetzesprüfungsverfahren zu klären sein. 

3. Dies konnte in sinngemäßer Anwendung des § 19 Abs. 4 VfGG ohne mündliche 
Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen werden. 

Wien, am 3. Juli 2015 
Der Präsident: 
Dr. HOLZINGER 

 
 
Schriftführerin: 
Mag. PRIEWASSER 
 

43 

44 

45 

46 


